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Beschluss 
des Bundesrates 

Entschließung des Bundesrates „Erstellung der Rechtsver-
ordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes“ 

Der Bundesrat hat in seiner 1046. Sitzung am 5. Juli 2024 die aus der Anlage er-

sichtliche Entschließung gefasst. 
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Anlage  
 

 

 
 

Entschließung des Bundesrates „Erstellung der Rechtsver-
ordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes“ 

1. Der Bundesrat begrüßt, dass mit dem Wohngeldstärkungsgesetz zum 

1. Januar 2020 eine alle zwei Jahre stattfindende Fortschreibung des Wohngel-

des in das Wohngeldgesetz (WoGG) aufgenommen worden ist. Mit dieser Re-

gelung wird die fortlaufende Anpassung der Wohngeldleistungen an die allge-

meine Entwicklung der Mieten und Verbraucherpreise sichergestellt. 

2. Der Bundesrat stellt fest, dass angesichts der allgemeinen Entwicklung der Ver-

braucherpreise die Anpassung für die leistungsberechtigten Personengruppen 

nunmehr dringend nötig ist. 

3. Die Fortschreibung des Wohngeldes ist in § 43 WoGG geregelt. Nach § 43 Ab-

satz 1 in Verbindung mit § 38 Nummer 4 WoGG erfolgt die Fortschreibung 

durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesra-

tes. Der Bundesrat stellt fest, dass eine entsprechende Rechtsvorschrift zur Um-

setzung von der Bundesregierung dem Bundesrat bislang nicht vorgelegt wor-

den ist. 

4. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung daher auf, die Rechtsverordnung zur 

Fortschreibung des Wohngeldes zügig vorzulegen. 

5. Die Fortschreibung des Wohngeldes wird zudem zu Mehrkosten bei den Län-

derhaushalten führen, die angesichts der bereits bestehenden hohen Belastungen 

schwer zu verkraften sind. Gleichzeitig wird der Bund bei den Kosten der 

Grundsicherung und den Kosten der Unterkunft entlastet. Der Bundesrat fordert 

daher, dass der Bund schrittweise mit der alle zwei Jahre im Wohngeldgesetz 

vorgesehenen Fortschreibung des Wohngeldes einen höheren Anteil am Wohn-

geld übernimmt. Das Wohngeldgesetz wird bereits heute von den Ländern in 
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Bundesauftragsverwaltung ausgeführt. Der Bund kann daher ohne Änderung 

der Zuständigkeiten einen höheren Anteil am Wohngeld übernehmen. Die voll-

ständige Übernahme der Kosten des Wohngelds durch den Bund wäre system-

konform und ist in einem Zeitraum von zehn Jahren anzustreben.“ 

Begründung:  

In § 43 WoGG ist die Fortschreibung des Wohngelds zum 1. Januar jedes 
zweiten Jahres gesetzlich geregelt. Insoweit steht die Fortschreibung des 
Wohngelds turnusgemäß zum 1. Januar 2025 an.  

Die für die Fortschreibung zu berücksichtigenden Indizes sind den Ländern 
derzeit nicht bekannt, so dass eine exakte Planung der zu erwartenden Wohn-
geldzahlungen erst möglich ist, wenn die Rechtsverordnung mit den entspre-
chenden Änderungen der Wohngeldformel vorliegt.  

Um die laufenden Haushaltsplanungen in den Ländern hinsichtlich der zu er-
wartenden Höhe der Wohngeldzahlungen konkretisieren zu können, bedarf es 
einer zeitnahen Vorlage der Verordnung durch die Bundesregierung. 


